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heitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren 
bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§132
Menschenhandel

(1) Wer einen Menschen mit Gewalt, 
Drohung oder durch Täuschung entführt 
oder rechtswidrig zum Aufenthalt in be
stimmten Gebieten zwingt oder ihn in 
außerhalb des Staatsgebietes der Deutschen 
Demokratischen Republik liegende Gebiete 
oder Staaten verbringt, wird mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu acht Jahren 
bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Hand
lung begeht, um eine Frau zur Prostitution 
zu bringen oder wer ein minderjähriges 
Mädchen mit dessen Einwilligung außer
halb des Staatsgebietes der Deutschen De
mokratischen Republik zum Zwecke der 
Prostitution verbringt.

(3) Vorbereitung und Versuch sind straf
bar.

§133
Straftaten gegen die Glaubens- und 

Gewissensfreiheit 
und die Freiheit der Religionsausübung

(1) Wer einen Menschen mit Gewalt, 
durch Drohung mit einem schweren Nach
teil oder durch Mißbrauch einer Notlage 
oder eines Abhängigkeitsverhältnisses von 
der Teilnahme an einer religiösen Hand
lung in dem dazu bestimmten Bereich ab
hält, behindert oder zur Teilnahme an einer 
derartigen Handlung zwingt, wird mit Frei
heisstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe 
oder mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer religiöse 
Handlungen in dem dazu bestimmten Be
reich böswillig stört oder verunglimpfende 
Handlungen in gottesdienstlichen Räumen 
verübt.

§134
Hausfriedensbruch 1

(1) Wer unberechtigt in eine Wohnung, 
einen Raum oder ein umschlossenes Grund
stück eines Bürgers eindringt oder unbefugt 
darin verweilt, wird wegen einer Verfeh
lung von einem gesellschaftlichen Organ

der Rechtspflege zur Verantwortung ge
zogen.

Hinweis: Vgl. §3 der l.DVO zum 
EGStGB/StPO — Verfolgung von Verfeh
lungen —, abgedr. unter Reg.-Nr. 3.

(2) Wer die Tat nach Absatz 1 oder den 
Hausfriedensbruch in öffentlichen Gebäu
den, Grundstücken oder Verkehrsmitteln 
unter Anwendung von Gewalt, Drohung 
mit Gewalt oder mehrfach begeht, wird 
mit Verurteilung auf Bewährung oder mit 
Geldstrafe bestraft.

A n m e r k u n g  :
Der Hausfriedensbruch in öffentlichen 

Gebäuden, Grundstücken oder Verkehrs
mitteln kann als Ordnungswidrigkeit ver
folgt werden.

Hinweis: Vgl. §6 der VO über Ord
nungswidrigkeiten, abgedr. unter Reg.- 
Nr. 8.

§135
Verletzung des Briefgeheimnisses

Wer sich vom Inhalt eines verschlosse
nen Schriftstückes oder einer anderen ver
schlossenen Sendung unberechtigt Kenntnis 
verschafft, wird von einem gesellschaft
lichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen oder mit öffentlichem Ta
del, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf 
Bewährung bestraft.

§136
Verletzung des Berufsgeheimnisses

Wer vorsätzlich als Rechtsanwalt, Notar, 
Arzt, Zahnarzt, Psychologe, Hebamme, 
Apotheker oder als deren Mitarbeiter Tat
sachen, die ihm in seiner beruflichen Tätig
keit anvertraut oder bekannt geworden sind 
und an deren Geheimhaltung ein persön
liches Interesse besteht, offenbart, ohne da
zu gesetzlich verpflichtet oder von seiner 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit befreit 
zu sein, wird mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Ta
del bestraft.

§137
Beleidigung

Eine Beleidigung begeht, wer die per-


